
 Herr Frau

 JA NEIN

Widerruf einverstanden. Ich/wir habe/n den Anspruch, jederzeit 
über die von Seiten des Vereins gespeicherten Daten Auskunft 
erhalten zu können. Einer Weitergabe der Daten an Dritte, 
soweit dies nicht den Verein und seine Interessen betrifft, wird 
ausgeschlossen.
4.6 Nutzungsermächtigung für Bildmaterial:
Soweit von mir/uns Fotos, Bilder oder sonstige medienrelevante 
Aufnahmen gemacht und erfasst werden, dies 
zusammenhängend mit meiner/unserer Person und 
sachgerechte Darstellungen/Berichterstattungen durch den 
Verein, auch im Internet, auf der Vereinshomepage, in 
Vereinsinformationen/Publikationen, dies auch im Rahmen der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vereinsbezogen, wird hiermit 
bis auf Weiteres eine Nutzungsermächtigung erteilt. Ich/Wir 
haben jederzeit das Recht, die erteilte Zustimmung gegenüber 
dem Verein im Einzelfall oder generell zukunftsorientiert zu 
widerrufen.
4.7 Hinweise zu Vereinsrichtlinien, wie Satzungen,  
Vereinsordnungen etc.:
Mit Unterschrift erklärt der oder die Antragsteller/-in dann 
nach erfolgter Aufnahme, dass die Satzung, Abteilungs- oder 
Beitragsordnungen sowie weitere maßgebliche Vorgaben und 
Richtlinien im Verein zur Kenntnis genommen wurden und 
verbindlich für die Mitgliedschaft anerkannt werden. Die 
Satzung und die Beitragsordnung (mit Anlagen A, B, C) kann von 
der Homepage des SCA (http://scadelsdorf.de/verein/mitglied-
werden) heruntergeladen werden.

Datum, Vor- und Zuname, Unterschrift Antragstellers/-in

Erklärung (bei Minderjährigen):
Ich/wir  als gesetzliche/r Vertreter/
Erziehungsberechtigte/r genehmige/n hiermit ausdrücklich 
den Beitritt für und erkläre/n 
mich/uns verbindlich bereit, die sich aus der Mitgliedschaft 
nach Aufnahme ergebenden Beitragsverpflichtungen bis zur 
Volljährigkeit vollumfänglich gegenüber dem aufnehmenden 
Verein zu übernehmen.

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Vorname:

Name:

Straße, HsNr.:

PLZ, Ort.:

Geburtsdatum:

Tel.-Nr.:

Mobil-Nr.:

E-Mail:

Geschlecht:        M     W  /Familienstand:

Heiratsdatum:

Tätigkeit/Beruf/pers. Status:

Besondere vereinsbezogene Qualifikation/Ausbildung:

  An digitaler Information vom Verein interessiert:

  notwendige Angaben (Mussangaben) F0001-V1/07-18

1)

1)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

4.2 Ausgleich von Zahlungsverpflichtungen bei  
abweichender Mitgliedschaft:

Soll die Einzugsermächtigung/das SEPA-Mandat nicht (nur) 
zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem 
Kontoinhaber dienen, sondern zum Beispiel auch für den 
Einzug der Mitgliedsbeiträge eines (erwachsenen) Kindes/
Angehörigen von dem Konto der Eltern/des 
Erziehungsberechtigten, so kreuzen Sie nachstehendes 
Kästchen an und geben Sie den Namen des Mitglieds an.

Die Einzugsermächtigung/dieses SEPA-Lastschrift-
mandat gilt ausdrücklich auch für die Mitgliedschaft von:

Name:

Vorname: Geboren:

Anschrift: 

Mitgliedsnr. (falls vorhanden): 

(Datum, Unterschrift)  
Pro Beitragsrechnung (falls keine Einzugsermächtigung 
oder Dauerauftrag vorliegt) wird eine Verwaltungs-
pauschale in Höhe von 5 € erhoben.
4.3 Einwilligung zum E-Mail Versand:
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass der Verein und 
auch seine angeschlossenen Abteilungen jegliche 
vereinsrelevanten Informationen, Mitteilungen und 
Informationen an die auf Seite 1 genannte E-Mail-Adresse 
übermitteln kann.
4.4 Kündigungsregelung:
Ich habe davon Kenntnis, dass der Austritt, laut 
Beitragsordnung, zum Ende eines Quartals des laufenden 
Jahres erfolgen kann. Dabei ist eine Kündigungsfrist von 6 
Wochen einzuhalten. Maßgeblich ist das Eingangsdatum der 
Kündigung. Sie kann per E-Mail oder Post erfolgen.
Kündigungen mit späterem Zugang gelten automatisch für 
das Ende des Folgequartals.
4.5 Datenschutzhinweis:
Ich/wir bin/sind mit der Speicherung, Übermittlung und 
Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke unter Beachtung der BDSG-Vorgaben bis auf

Aufnahmeantrag
(Anlage A - Stand Januar 2019)



Für jedes Mitglied ist auch bei gewünschter 
Familienmitgliedschaft ein separater Aufnahmeantrag zu 
stellen.
Neuaufnahmen sind nur mit erteilter Einzugs-
ermächtigung (= SEPA-Mandat) möglich!
4. SEPA-Lastschriftverfahren 

SC Adelsdorf e.V., Am Sportplatz 1, 91325 Adelsdorf
Gläubiger-ID: DE61SCA00001489761 
Mandatsreferenznummer: *individuell*
Ich ermächtige den SC Adelsdorf Zahlungen, wie für alle 
fälligen Beiträge, Kursgebühren etc. von meinem Konto 
mittels Lastschriften einzulösen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom SC Adelsdorf auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.
Der Vereinsbeitrag soll zunächst ab dem Eintrittsdatum 
(immer der volle Monatsbeitrag im jeweiligen Eintrittsmonat, 
siehe Beitragsordnung des SC Adelsdorf) für den Rest des 
Quartals, dann immer zum ersten Bankarbeitstag des 
jeweiligen Quartals von nachfolgend angeführter 
Bankverbindung eingezogen werden.
4.1 Bankverbindung (Bitte immer ausfüllen):

     
Name Mitgliedsform* Geb.-Datum       Neu

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(*Mitgliedsformen: Kind, Jugendlicher, Student, Azubi, )

Antrag auf Familienbeitrag wird gestellt:

JA NEIN

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:

Name, Vorname Kontoinhaber:

Straße, HsNr.:

PLZ, Ort:

Tel.-Nr.:

Datum, Ort:

Unterschrift:
(Kontoinhaber)

3.4 Familienbeitrag:

Für jedes Mitglied aus einer Familie ist grundsätzlich jeweils 
ein Aufnahmeantrag (= Anlage A zur Beitragsordnung) zu 
stellen, da rechtlich gesehen  jedes (Familien-) Mitglied ein 
Einzelmitglied ist, mit eigenen Rechten und Pflichten (wie 
Wahlrecht, Wählbarkeit, Versammlungsrecht etc.).  
Familienbeitrag gültig nur für Eltern und Paare mit Kindern 
unter 18 Jahre oder Schüler, etc. , also min. 2 Personen.
Als Familienmitglieder (außer dem Elternteil) scheiden alle 
Mitglieder, die älter als 18 Jahre sind, aus (siehe 3.3) und 
werden dann als Einzelmitglied geführt. Ausnahme (siehe 
3.1) Sonderbestimmung „Schüler, Auszubildende, 
Studenten“.
Um den Zusammenhang einer Familie für den Verein 
ersichtlich zu machen, sind die jeweiligen 
Familienangehörigen unten anzuführen. Nur so können alle 
Familienangehörige in den Genuss des „Familien-Rabattes“ 
mittels Familienbeitrag gelangen.
Folgende Familien-Mitglieder (Eltern, Kinder unter 18 
Jahren, Schüler) besitzen bereits die Mitgliedschaft, bzw. 
wünschen ebenfalls dem SCA beizutreten. Bitte die Namen 
jedes Familienmitgliedes nachstehend anführen!
Auch bei Familienbeitragsform ist die Zugehörigkeit zu 
Abteilung(en) und Alterskategorie anzukreuzen.

1. Mitgliedsform: Kind/Jugendlicher/Erwachsener
Student / Azubi / Schüler /FSJ- u. Bufdi-Leistender
Rentner/Schwerbehinderter

Ermäßigte (nur auf Antrag, mit Begründung) 

        SCA aktives SCA passives Mitglied
Eine Einstufung in den Status Passiv erfolgt nur auf Antrag.
2. Sparte: Fußball Gymnastik Tischtennis

Tanzen Kegeln Volleyball

Senioren-/Freizeit-Sport

Für besondere Mitgliedschaften: Der Nachweis zum 
persönlichen Status ist für die Beitragseinstufung 
beigefügt. Über soziale Härtefälle entscheidet (nur auf 
Antrag) die Vorstandschaft!
Einmalige Aufnahmegebühr: 8 € je Person; auch bei 
Familienmitgliedschaft je Person.
Die Aufnahmegebühr ist am Aufnahmetag fällig und wird 
ebenfalls eingezogen.
3. Betragsermäßigungen gelten ab dem nächsten 
Quartal, sofern der Nachweis, der zur Beitragsermäßigung 
führt, vor Quartalsbeginn vorliegt. Rückwirkende Beitrags-
ermäßigungen sind ausgeschlossen.
3.1 Sonderbestimmung „Schüler, Auszubildende, 
Studenten, FSJ- und Bufdi-Leistende“:
Schüler, Auszubildende und Studenten, die 18 Jahre und 
älter sind, zahlen den Beitrag der Gruppe Jugendliche unter 
18 Jahre. Gleiches gilt für FSJ- und Bufdi-Leistende. 
Entsprechende Nachweise (Schülerausweis, Ausbildungs-
vertrag, Studentenausweis etc). sind der Vorstandschaft 
rechtzeitig vorzulegen und bei Bedarf zu erneuern.
3.2 Sonderbestimmung Rentner:
Rentner zahlen auf Antrag gegen Nachweis 50 % der 
normalen Beiträge (aktiv oder passiv).
3.3 Mitglieder, die im Folgejahr volljährig werden, haben 
unaufgefordert bis 31.12. und ab da jedes Jahr eine 
Ausbildungs-/Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung 
vorzulegen, da ansonsten automatisch auf 
Erwachsenbeitrag umgestellt wird.
Hinweis: Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre) zahlen nur 
für eine Abteilung (=Sparte) einen Abteilungsbeitrag, auch 
wenn in mehreren Abteilungen beigetreten wird. Hierbei 
kommt der höchste Sparten-Beitrag zur Anwendung.


